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I. Allgemein'es.
1. Zur Bekämpfung der Wohnungsnot sowie zur

förderung des Siedlungswesens können nach Maßgabe
dieser- Bestimmungen aus Reichsmitteln Darlehe:n als
Beibilfe zu den Kosten der   rstellung neuer, vVahnun
gen gewährt werden (Reichsdarlehen).

Zu den fIerstellungskosten für Wohnung-en. die aus
schließlich für Arbeiter und vcrsicherun.zspfJichtige An
gesteHte des Kohlenbergbaues bestimmt sind, '\verden
Beihilfen aus besonders zur V crfiigung zu stellenden
R ei s:hsmitteln nach den fiir die ErrichtuTI?; von Berg
mannswohnungen erlassenen Bestimmungcn gewährt.

für BeheIfs- und Notwohnungen werden R.eichs
darlehen nicht gewährt.

2. Die Gewährung von R.eichsdarJehen ist plan
mäßig auf die Zahl der Bauvorhaben zu beschränken
die nach Maßgabe der verfügbaren Baustoffe im 1aufen
den Baujahr voraussichtlich errichtet werden können.
Die Durchiührung begonnener Bauten darf durch
spätere Bewilligungcn von Reichsdarlehen Tür weitere
Bauvorhaben nicht gefährdet werden.

;1. Die Reichsdarlehen werden gewährt für \Vah
nungen, die nach, Gräße, Anordnung, RauIT!Zahl, Ranm
höhe und Ausstattung die notwendigstcn Anforderungen
nicht Übetschreiten. Dir nach oien örtlichen Verhält
nissen wirtschaftlichste Bauweise ist zu fordern.

In erster Linie sollen flachbauten mit hinreichen
dem Garte-n lande berücksichti t werden. dreigeschossige
Mehrfamilienhäuser nur innerhalb der Städte oder der
Landgemeinden mit städtischer Entwicklung. Die Er
richtung von Bautcn mit mehr als drei Geschossen darf
nur mit Zustimmung der obersten Landesbehörde unter
stützt wcrden, und zwar im al! emcinen !1ur zur Ans
füllung von Baulücken.

4. FÜr \Vohnungen, die Arbeitgeber sich für ihre
Arbeiter und Angestellten errichten (\Ve;I(wohnungen),
werden Reichsdarlehen nicht gewährt. Zu Wohnungen,
die Jandwirtschaftljche Arbeitgeber iür die in ihrem
landwirtschaftlichen Betriebe Beschäftigten errichten
(landwirtschaftliche vVerkwohnungen). können nach
näherer BcstimmJmg der obersten Landes"hehorde
Reichsdarlehen gew?hrt werden, wenn der Mietvertrag
in keine rechtliche Abhängigkeit vom Arbeitsvertrage
gebracht wird.

5. Ein Reichsdarlehen wird nur gewährt, wenn die
Gemeinden (Gerneindevcrbände) sich an der Auibringung
der Baukosten nach Maßgabe dieser Bestimmungen be
teiligen (Gemeindedarlehen) und sich verpilichten, ihren
Anteil an der BeihH!ehypothek (Nf. 13) ohne Zustim
mung der obersten Landesbehörde nicht abzutreten
oder zu verpiänden. ferner ist eine Ertragsberechnung
sowie ein Nachweis der Aufbringung der durch das
Reichsdarlehen nicht gedeckten Baukosten beizubringen.

Bei landwirtschaftlichen \Verkwohnungen kann von
einer Beteiligung der Gemeinde (des Gemeindever
bandes) abgesehen werden.
II. 0 e w ähr ung und B er e ch nn n g de r Da r- , 1 e'hen.

6. Die Höhe des Reichsdarlehens wird ermIttelt
dur,ch Vervielfältigung der Quadratmeterzahl der Wohn
fläche und StaHfläche mit den EInheitssätzen nach Nr. 8.

über die Gewährung von Darlehen aus
Schaffung neuerWohnungen.*

7. Als Wohnfläche gilt die gesamte Grundfläche der
abgeschlossenen Wohnung abzüglich der Wandstärken
einschließlich der Grundfläche ausgebauter D:lchräume'
bei EinfamUienhäuse!:n ist die Grundfläche der Trepp
abzuziehen.

Wohnflächen ."\\lerden bis zu siebzig Quadratmeter,
dIe lichten Orundflächen von Ställen als, Zubehör des
\Vohnhauses bis zu zehn Quadratmeter, bei rein länd
lichen \Vahuungen bis zu vierzig Quadratmeter der B.e
reCllI1U11,!!: zugrunde gelegt.

Die oberste Landesbehörde kann zwecks Schaffllng
von Wohnungen ftir kinderreiche  al11ilien gestatteIl. daß
ausnahmsweise und höchstens bis zum zchntan Teile
du \Vahnungen, für die Beihilfen gewährt werden,
\Vohnflächen bis zu achtzig Qlladf:J.trT1eter zugrunde ge
legt werden.

8. Der der I3crechnung- des Darlehns zugrunde zu
legende Einheitssatz für das Quadratmeter darf in
ländlichen Gemeinden und kleineren Städten mit vor
wiegend ländlichem Charakter im ein- und zweige
schossigen Wohnhause den Betrag von einhundertfünf
undsechzig Mark, in den übri en Gemeinden .den Betrag
von E'inhundertacl1tzi  Mark, im drei.- nnd mehrge
schossigen Mehrfamilienhause den Betrag von ein
hundertfünfzig Mark bzw. einhundertfünfundsechzig
Mark,. fÜr Stallflächen den .Betrag vor: fünfundsiebzIg
Mark nicht fiberschreiten.

9. Den Gemeinden (Gemeindeverbänden) bleibt es
überlassen. die Höbe ihres Darlehns zu bestimmen.
Dieses muß jedoch mindestens ein Drittel des Reichs
darlehns betragen.

10. Bei ¥/ohnungsneubauten auf dem Lande (in
ländlichen Gemeinden und kleineren Städten mit vor
wiegend iandlichem Charakter> kann auf das Oemeinde
darlehen bis zur Hälfte verzichtet werden. In diesen
Fällen kann eine Erhöhung des Reichsdarlehens statt
finden; ausgenommen hiervon sind landwirtschaftliche
\Verkwohnuogen.

11. \¥o der \Vohmmg:sbedarf auf dem Lande nach
weislich durch Zuzug Nichtortsaugehöriger entsteht.
insbesondere bei Umsiedlungen städtischer Bev6lkerung
auf das Land, kann auf Antrag des Trägers des Ver
fahrens (vend. Nr. 24) mit Zustimmung der obersten
Landesbehörde aui das Gemeindedarlehen im vollen
Umfange verzichtet werden. In diesen fällen kann
ebenfalls eine Erhöhung des Reichsdarlehens vorgenom
men werden.

12. Zur Iierabminderung des Reichs- und Ge
meindedarlehens sind Arbeitgeber, deren Arbeitern und
Angestellten die \\1 ahnungen nach ihrei Lage in erster
Reihe ZUgute kommen, nach Möglichkeit heranzuziehen.

13. In Höhe der Summe des Reichs- und Oemeiudc
darlehens (BeihH!edarlehen) ist an dem Baugrnndstück
eine Hypothek zu bestellen (BeihIlfehypothek). Dieser
Hypothek dürfen im Range nur Belastungen in flöhe
des Unterschiedes der Gesarntherstellungskosten und
des BeihiI!edarlehens voraugehen. für Siedlungen, die
im Rentengutsverfahren errichtet werden, 'Kann die

, oberste Landesbehörde abweichende Anordnungen
treflen.

Bestimmungen des Reichsrats- mitteln zur

'" Ztt beziehen -durch den Verlag dieser Zeitschrift.
\



:,  _ "1f. PÜJ jeden mit Reichsdarlehen unterstützten Neu
bau' stellt die Oemeinde (Oemeindeverband) nach Fertig
stellung die OcsamthersteIJungskosten fest und setzt
:-ferl1er:-bei."Mictwohnllngen die Mieth6he, bei" Eigenwoh
nJ.mgen den. Mietwert fest. Hat sich die Gemeinde (der
Qt!mefndcverband) an dem Beihilfedarlchen nicht min
.destens mit einem Drittel des ReichsdarIehens beteiligt,
so bedarf die FeststeIJllng' der Herstellungskosten und
,dte,J estsetzung der Miethöhe und des Mietwerts der

.ZustiImnung der den Beihilfebescheid erteilenden Be
'hörde.

Die oberste Lalldesbehörde kann statt der Gc
"mcinde (des Gemeindeverbandes) andere Stellen mit
der PeststelIung der OesamtherstelIungskosten und der
Festsetzung der Miethöhe oder des Mietwerts beauf'tragen. "

Die Gesamtherste11ungskosten umfassen die Grllnd
erwerbskosten oder den kapitalisierten Erbbauzins, die
Baukosten und die Anlie erIeistul1gen. Die Grund
erwerbskosten dürfen in der Regel nur in der Höhe
angesetzt werden, die dem Grundwert vor dem Kriege
entspricht.

Gegen die Festsetzung durch die Gemeinde (den
GemeindeverbJp.d) oder die von der ol-Jersten Landes
!1ehorde damit beauftragte Stei'e i,t irnerhalb zwei
';Vochrn'Uc<:'('bverc1e bei der Behörde zulässig, die den
Bescheid erteilt hat.

Für Siedlul1\;en, die im F?eJ1tengut<:,verfahren E'f
richtrt wenlen k8TITI die oherste Landesbehörde ab
weichende Anordnungen' treffen.

15. AJ1e fünf JalFe. eFtJ1l;;)li  "'[Ich fünf Jahren vom
Tage der fc;t. etzur  ab (Nr 14) hat. \vrßfI ni,..ht <:C'hnf!
vorher 08711 pp 1 ar! j,<:-t. die Gemeinde oder die gcm:-jß
Nr. 14 mit der Fe.<::t.'etzl1t'g reauftragtc StrJle die Miete
odEr den Mietwert nach L "zr c1e<.' örtlichrn Mietmar1fts
nnchzliprWen und erforderJicheJlTal1s neu fe,c::t7lI:"et7en.
Auf das f'e"f,<:ctl11pg<.'vpr f ahren finden die Bestimmun
gen der NI. 14 sinngemäß Anwendung.

16. Übersteigt die Miete' dcn gemiiß Nr. 14 fest
gesetzten Betrag. so ist das Beihilfedarlehen mit vier
Siebe]1te] dieser Mehreinnahme jährlich zu tilgen.

17. Über:::teigt bei einem Verkaufe des Hauses der
Kaufpreis den Unterschied zwischen Oesamther
swUungskosten und BeihilfedarJchen. so ist das Dar
Jehen in Höhe von zwei Dritteln des diesen Unterschied
übersteigenden Betrages zur RÜckzahlung fällig.

Die fäHigkeit (ritt in jedem Verkaufsfall ein fÜr
zwei 'Drittel der kapitaJisierten Mehreinnahme (NI. 16)
oder Erböhung des Mietswerts (Nr. 15).

18. Die oberste Landesbehörde kann bestimmen,
daß die Gewährung der Reichsdarlehen von der Ein
räumung eines dinglichen Vorkaufsrechts zugunsten der

,Stelle abhängig gemacht wird, für die gemäß Nr. 30 die
BeilJiJfehypothek einzutragen ist.

19. Das Beihilfedarlehn ist zur Rückzahlung fäHig,
wenn, ohne Zustimmung der den Bescheid erteilenden
Behörde oder der von ihr bestimmten SteHe

a) das GrundstÜck einsehlicßHch der darauf er
richteten Neubauten zu anderen als zu den im
Antrag bezeichneten Zwecken benutzt wird.

b) nicbt der vorgesebenen Anzahl von Familien
Unterkunft gewährt, und hierbei nicht kinderreiche
familien von KriegsteiJnc!1mern und KricgslJe
schädigten sowie der im Kriege Gefal1enE'n bei
der Vermietang vorzugsweise berücksichtjgt
werden,
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c) eine Vergrößerung der Neubauten oder dIe Er

, richtung r\';eiterer Bknlichkeiten auf dem Grund
stück vorgenommen wird,

d) der Käufer 'nicht sämtliche Verpflichtungen, aus
dem Beihilfedarlehen übernimmt.

20. Das Beihilfedarlehen kann jederzeit (auch in
Teilzahlungen) zuriickgezahlt werden.

21. An allen Rückzahlungen hat das Reich nach dem
Verhältnis seines Darlehens Anteil.

22. Zwanzig Jahre nach Gewährung des Beihilfe
darJel1cns wird unter sinngemäßer Anwendung der Bew, 
stimmungen lInter Nr. 14 der \Vert des Hauses end
gültig festgestellt. Der 'Unterschied zwischen den Her
stellungskostcn (NT. 14) und, dem endgültig festgesetzten
geringeren Werte gilt als verlorener Baukostenzuschuß.
Die DCihiJfehypothek ist insoweit zu 1öschen. Der ver
lorene Baukostenzuschuß wird zunächst auf das Reichs
darlehen angerechnet.

Der Rest der BeihiIfchypothek ist mit vier vom
rfundert zu verzinsen und mit eins Vom Hundert zuzüg
lich ersparter Zinsen zu tilgen; die Dar1ehensbedingun
gen gemäß Nr. 19a bis d fallen fort.

23. Das Rcichsdarlehen wird ausgezahlt, wenn die
anschJagsgcmäße Ausfijhrung des Baues und die Ein
tragung der Beihilfehypothek gesichert ist.

III. Ver f a h ren.
24. Die Durchführung des Verfahrens liegt den Ge

meinden (Ocmcindeverbänden) ob. Es bleibt der ober
sien Landesbehörde überjassen, ::mch gemeinnützige
Siedlung.<:unternehmungen zu Trägern des Verfahrens
zu machen.

25. Das I-(eichsdarlehen ist von dem Träger des
Verfahrens bei der ohersten Landesbehörde oder der
von ihr beauftragten Stelle vor Baubeginn zu bean
tragen. Der Be.ihiHehescheid wird von der obersten
Landesbehörde oder dcr von ihr beauftragten Stelle
erteilt.

26. Tn dem Antrag ist vorweg die Frage zu erörtern,
ob und in welcher Höhe Arbeitgeber, deren Arbeitern
und Ange teliten die \:Vohnungen nach ihrer La e vor- '
aus ;ichtlich zugute kommen werden, sich mit Leistun
gen in Bau!and, Baustoffen oder in bar an der Her
stclJung d( r Wohm:o'Sen beteiligen werden, und wie
diese Beteiligung gesichert ist.

27. [n dem AT'trag ist ferner anzugeben, wer den
Bau ausführen soll, von wem und unter welchen Be
dingungen das Baugeld gegeben wird. \Ver Eigentümer
des Grundstücks ist und in welcher Bauweise die Aus
fÜhrung des Neubaues erfolgen soll. Lagepläne und
Entwurfszeichnungen sind beizufügen.

28. Die Träger des Verfahrens haben das Bauvor
haben technisch lind wirtschaftlich zu prüfen und den
Antrag mit ejner Erklärung über die Höhe des bewillig
ten Gemeindedarlehens an die von der obersten Landes
behörde zu bestimmenden SteHe weiterzuleiten.

29. Die Träger des Verfahrens führen die Verhand
Jungen mit dem Bauherrn, sehJießen mit diesem die er

.forderllchen Verträge ab und zahlen die bewilligten
Darlehen aus. Der Betrag des Reichsdarleben, ist
ihnen zu erstatten. Nach näherer Anweisung der
obersten Landesbehörde können den Trä9:ern des Ver
fahrens Vorschüsse auf das Reichsdarlehen gewährtwerden.

,30. Die Boihilfehypothek wird zugun,ten der Ge
meinde (des Oemeindeverbandes) bestellt. Sind ge
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meinnützige Siedlungsunternehmungen Träger des Ver
fahrens, so bestimmt die. den Bescheid- erteilende Be
hörde, zu wessen Ounsten die Beihilfehypothek zu bestenen ist. .

31. Der Zeitpunkt des Beginns und der Fertig
stellung des Baues ist Ül dem Bescheid über die Gewäh
rung des Reichsdarlehens zu bestimmen. Werden diese
Termine picht inflcgehalten. so kann das Reichsdarlehen
gekürzt oder versagt werden.

32. Die oberste Landesbehörde ist berec11tigt.
größeren Gemeinden (Geineindeverbanden) oder ge
meinnützigen Siedlungsunternehmungen für mehrere
Bauvorha:bcll ein gemeinsames Reichsdarlehen unter be
sonderen Bedingungen zu gewähr'en. und des en Ver
teilung auf die einzelnen Bauvorhaben dem Ermessen
der Gemeinde (des Oemeindevcrbandes) oder der Sied
lungs:unternehmung zu iibcrlassen (Rahmen bescheid).

33. Wird die Bewilligung eines Reichsoarlchens
von der von der ober tE'n Landp,<;:behörde pcanftrag;ten
SteHe abgelebnt. so steht dem Tr gcr des Verfebrens
irmcrhaJb zwei \Vochen die Beschwerde bei der ober
sten Landesbehördc zu.

IV. VerteiluDK der Reichsmittc1.
34. Ocr Rf'ith<;:arbeitsministcr regelt die Verteilung

der Prich<'mitfp] RU-\" die einzelf1en Lander.
35. )1{'Tt1 Pf'i('h.<;: rhf'it<'mit1j<;:tf'r <'ind von den opcr

sten Landesbehörden auf Veriangen übersichten über die
rewi11igten llnd gezahlten Rcichsdarlehf'n_ sowie Übcr
den Stand der Neubauten und den Wohn bedarf einzu
reichen.

36. ,A'uf Grund die er übf'r:<:khten z lhlt d3s Reich
df'n LiiT1df'rn dif' R('tr8 e c1er P('irJl<'o"rkhf'n elUS. Auf
Antrag ist ihnen hierfiir ein VorschuB zu gewähren.

V. übe r g a Tl g s b es tim m 11 n g e TI.
37. Die"c Be tiTt1m1Jngf'''' treten mit dem Tage dcf

VerÖffE'nt 1 iLhllng- ifl Krrrft. Sie finoen auch dapn An
wepr1upg \,VPnn der Antrag auf Bewilligung eines Bau
kostenzuschusses schon vor dem JnkrafttrE'ten dieser
Bestimmun en bei der zuständigen Behörde ein
gereicht war.

38. Für die nach Maßgabe der Bundesratsbestim
mungen vom 3i. Oktober 1918 bewilligten Baukostenz 
schüsse bleiben diese Bundesratsbestimmungen SOWIe
die Ausführungsbestimmungen der obersten Lanc.csbehörde maßgebend. .

39. Auch für Bauten, die nach dem i. Juli 1918, aber
VOr Erlaß dieser Bestimmungen angefangen oder aus
geführt worden sind, kann ein Reichsdarlehen  a.eh
Maß abe der gegenwärtigen Bestiil1mungen bewIllIgt
werden.

40. Der Rcichsarbeitsminister kann Vorschriften
zur Ausführung dieser Bestimmungen erlassen.

O===D

Holz oder Eisen?
V<\n Professor DrAng. Alfred'Grotte (8. D. A.)

Das HoJz, unser ältester Baustoff, ist im Laufe der
Jahrhunderte bezüglich seiner ,Wertsd _ätzung den
verschiedensten Wandlungen unterworfen gewesen.
Seine unbe streitbar großen Vorzüge bezüglich Forde

'" Die Ausführungsbestimmungen werden in nächste '
Zeit erscheinen.

rungen an Tragfähigkeit, Elastizität und Bearbeitung mit
den einfachsten Werkzeugen haben ihm im Verein mit
den lekhten Beförderungsmöglichkeiten und seiner
leichten Beschaffung seit jeher und bei allen'Kultur
völkern der :Erde die wichtigste RoHe in deren Bau
weSen gesichert. All diesen Vorzügen aber standen als
schwerer Nachteil geKenüber die nicht unbegrenzte
Haltbarkeit im freien sowie die geringe Peuersicher
heit, Mängel, die eine Ze1tlang das Holz als Baustoff
fast völlig vom Baumarkte verdrängen soUten. Aber
nur auf recht kurze Zeit. Und heute sind wir, nach aJl
den trUben Erfahrungen mit den Ersatzstoffen, ungleich
mehr wieder geneigt, dem Holze seine Unentbehrlich
keit zuzusprechen, um so mehr, als es der rastlos fort
schreitenden Technik immer mehr gcHngt, die dem
Holze anhaftenden Mängel aUSZU111.erz-cn.

Als Hauptmitbewerber des Holzes trat am Anfang
des ]9. Jahrhunderts das Bsen auf. Auch dieses hat
seine Vorgeschichte. Unseren Meistern in der Bau
kunst, den alten Griechen, unbekannt, sehen \V!r das
Eisen erst im Mittelalter eine - wenn auch unter
geordnete - RoHe im Baufach spiekll. Man lernte
bald die bohe ZugfestiKkeit dicscs Stoffes kennen, obne
jedoch seine wertvoHstcn Eigenschaften als tragender
und stutzender Bankörper ausnutzen zu können. Erst
der gewaltige Aufschwung der liüttenbctriebe im, ]9.
Jahrhundert bescherte uns Bau-, Gllß- und .\Valzeisen,
lind die ,.vissenschaftlichE' !::rkenntnis der statischen
Gesetze kündete der st2uneTIdefl Ballwelt die großen
Ersparnisse an Querschn;ttsabmessllngen der in F.isen
erstellten Tragewe*e. Der Erfolg war überwältigend.
Bei der um die Mitte des Jahrhunderts und noch mehr
nach 1871 einsetzenden regen Bautätigkeit, die Bau
;Jufgaben von bis dahin in Deutschland 1mgekanntcr
Größe nnd MaJmigfalt;gkeit zu lösen hatte, wurde das
Eisen in alJen erdenkJichen fällen dem liob:e vorge
zogen. Man war begeistert, endlich den .,unverbrenn
lichen" Stoff :gefunden zu haben. der außerdem ji'e
kühnsten Kft!1strl1kF(lncn ermöglichte und bei einiger
maßen sorgnilfger Pflege von unübersehbarer Dauer
haftigkeit sein soJJte. Der verhäJtnismäßiK leicht aus
fÜhrbare E-isengl1ß fand zunächst weiteste Verbreitung.
Er mußte zu allem herbalten. Vielfach auch zum Er
satz von Stein, wo dieser nur schwer zu beschaffen
war. <:J$af Raczynski, der im Jahre 1829 der Stadt
Posen ein noch heute das Prunkstück des Wilhelms
platzes bildendes BihIiotheksg-ehäLlde errIchtete und bei
diesem palastartigen Bauwerke, seinen französischen
Neigungen frönend, cine zicmlich geistlose Nach
bildung des Louvre im Sinne hatte, verwendete hierbei
läJl s der ganzen Pront paar weis gesteHte korinthische
Säulen ans GII eisen, die steinfarb 1 g gestrIchen
wurden! Es sei ferner an die al1enthalben verbreiteten
Zimmeröfen erinnert, die, nus gegossenen Eisenplatten
zusammengesetzt, die Formen Des Steines oder ge
brannten Tones nachahmen. Oder an die - ,glück
licherweise nicht allzu lange - belicbten .,Grabsteine"
die. inpcn hohl. anBen mit Gnßplatten ersteHt sin , die
sklavisch g-enall den italicn;schen Sockel und Obelisken
einschließlich aBer Oes'mse lind Ornamente w1cder
'-"ehen Dann kam die Zeit der Ladenumbauten. Man
;T'tfer te die platz- und lichtraubenden Mal1erpfeHer,
ersetzte sie durch viereckige gußeiserne Stützen und
fing d' e Mauerl<1st durch alte Eisenbahnschienen auf.
Es ist das jene ZeH, in der die schwersten Oeschmacks
sünden zu buchen sind, die Zeit, w-e!che d.ie..a te?-,.:
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schonen Giebelhäuser in OroB- und Kleinstädten für
aUe Zeiten verschandelte, in der unschätzbare künst
lerische und städtebauliche Werte, von keiner 'Seite
beschützt, für alle Zeiten ver!oren gingen. Dann be
scherten uns die achtzig-cr Jahre die ersten Geschäfts
und Viarenhäuser. Man hatte mittlerweile das Walz
eisen \vejter entwickelt und durch dieses für damalige
gutgläubige Gemüter einen Baustoff geschaffen, der
unbegrenzte Al1sführungsmöglichkeiten verhieß. Bei
den Oußeiscnstützen schwelgte man in aiIen erdenk
lichen StHnachahmungen; die geduldige Sandform ließ
Stützen in gotischer. maurischer oder sonst gewünsch
tcr Stiirjchtung erstehen. ja, man legte' seinen Stolz
darein, diese Gußausführungen sichtbar, unverkJeidet
zu Jassen, ein an sich übrigens ges!inder Grundsatz.

Aber diesem festrausch blicb eine folgenschwere
Ernüchterung nicht erspart. Es war meines "lNissens
zuerst der Brand des Warenhauses Karstädt in Braun
schweig, der unter dem Opfer zahlreicher 'blühender
Menschenleben erbarmungslos der betroffenen' Bau
welt die NacbteiJe der eisenhanweisc iu krassester
form vor Al1gen führte. Das Walzeisen dehnte sich in
der Brandhitze allS, trieb die Mauern, die es verankern
sollte. auseinander. um hernach diese zum f:i'llsturz Zl1
bringen, als das Bersten der vom kalten Wasserstrahl
getrQffenen GI1ßstützen die Unterzüg-e des Auflagers
beraubte. Die "Bal1gewerks-Zeitl1ng" brachte damals
Lichtbilder von der grauenhaftcn Verwüstung der
Brandruinen. Und wie nach dem Ringtheaterbrand
des Jahres 1880 zufälligerweise nun eine peihe von
Theatern nacheinander abbrannte, so foJgte auch auf
diesem Gebiete Brand auf Brand, noch bevor man
allenthalben Vorkehrungen in Gestalt von Ummantc
J!Ing des Ei')ens rechtzeitig treffen konnte. Der im
Herbst 1918 erfolgte Brand des Dachstuhles üher dem
festsaal der Posener Akademie hat abermals zur Ge
nüge oie schweren Mäng-el der' Eisenkonstruktion er
wiesen. Die hierbei sämtlich windschief verbogenen
P1atten und BinderteHe des eisernen Stuhles, die seine
fast vöIJige Erneuerung erheischen, gebell dem Fach
mann zu bedenken, ob iIl Zukunft nicht andere Kon
struktionen für weitgespallllte Dächer zu erwägen sein
werden. Wie sehr man aber von der Wichtigkeit der
Eisenausfünrungen durchdrungen war, er heIlt ans den
Vorschriften für den Unterricht il1 der FormerPehre an
unseren Bauschulen, die, dem damaligen Zeitgeist
J echmmg tragend, in den neunzig-er Jahrc'l1 noch das
Lehren der Ausbildung von .,Stützen in Holz und Eisen"
(GIIß- [jnd Schmiedeeisen) verlan ten.

In dieser mm folgenden :erniichterung entsann
man sich plötzJich wieder des Holzes. Am auf
fäWgsten ist dieser Umschwung wohl heim Speicher _ '
bau zu verzeichnen gewesen. Auch hier _ und ge
rade hJer, wo die Umfassungs wände, StÜtten und
TrageteiJe ganz besonders Schutz des wertvoHen
Lagergutes Vor dem Verbrennen gewährleisten müssen
- wurde das Eisen durch Jahrzehnte bevorzugt. Auch
l1ier mußten erst trühe Erfahrun en bei Brtlnden eine
Umkehr zur alten, hewährten Holzbauweise fÜr die
Tragewerke be\virkeu. Ich entsinnc mic11 noch meiner
Verwunderung, als ich im Jahrt: 1898 am Hafen in
Kopenhagcn eine größere Zahl von Speichern im Bau
begriffen sah, die - es mochte auch anderen zeit
genössischen fachleuten als lächerliche Piickständig
keit erscheinen - durchweg HoIz für Stützen Jm4
Uhterzüge' aufweisen. 'Und ,noch mehr mußte inan cr

staunt sein, als aJlei1: El'11sl!e:s behauptet, wurde, das
flolz bewähre sich erfahrungsgemäß bei Bränden un
gleich besser als das "unverbrennlkhe" Eisen!' Und
das iSt auch wirklich der Fall. Man muß hierbei ailer
dings rein ländliche Verhältnisse ausschaftcn;' ebenso
Speicher, in denen feuergefährliche Stoffe lagern.
Rechnet man aber mH Verhältnissen, bei denen ein
nicht allzu spätes Eingreif.en der feuerwehr anzu
nehmen ist, so stellt sich Holz als feuersicherer dar als
das unverhrcnnIiche Eisen. Das unverkleidete Holz
der Speicher und Dachstühle ist bekanntlich sh ts mit
einer Staubschicht bedeckt, die als schlechter Wärme
Jeiter dem tIo]z eine verhältnismäßig holle Entzünde
temperatur verleiht. Aber selbst nach Ideren Er
reichung brennt das lio1z uicht lichterloh, sondern ver
kohlt und behäit hierbei seine, wenn auch verminderte
t'estig-keit. Die abkühJcnde Wirkung des \Vasser
strahles einer mittlerweile eingetroffenen Wehr tut
das Übrige, um ein völliges Zerstören des Holzes zu
verhütcn. Untersucht man endlich die verkohlten
Hö]zer der Brandstätte, so findet man den Kern viel
fach noch unverändert, während das leichtere,
schwammigere Splintholz vcrnichtet jgt. Gerade der
Kern aber ist die Seele des Tragekörpers: seine Un
verschrtheH ist g]eichbedeutend mit Erhaltung einer
den Zusammensturz verhütenden, anfs äußerste eben
noch ausreichenden Festigkeit. Jedenfalls verhütet
also das Holz die ungünstige Beeinflussung des Mauer
werks. und der bei gegossenen Säulen so miß!iche
Zusammenbruch der Stützen wird viel später und auch
dann nkht so pJötzlich und verheerend eintreten. Daß
die Eisenbetonbamveise seither zufolge ihrer bewährten
Feuersicherheit neuerdings wieaer dem tIolzspeichcr
hau Abbruch tut, ist bekannt und braucht wohl keiner'
\\/citcren ErJäuterun :.

Die Verdräng-ung gegossener Stützen durch ge
schmiedete. die finde der neunziger Jahre einsetzte
und heute dic übliche B;:nnveise darstellt. hat an der
Feuergefährlichkeit des Eisens wenig geändert. Bei
honen Wärmegraden werden auch diese Stützen we.nig
\Vhlerstal1d bieten, sofern sie nicht feuersicher mn
mauert oder wenigstens ummantelt sind.

Gänzlich zllgunsten des Holzes verschoben hat
sich indessen die Bauweise der Rahmen zu Schau
fenstern. Man erstellte diesc zunächst aus Holz. Sie
haben sich bestens bewährt, besonders bei Verwendung
eichener Rahmen. Aber I1Llch hier fand man bald. chß
eiserne Rahmen weniger lichtraubend seien, und zwängte
aIsb dd große und größte Spiegelscheiben in eisemes
Rahmenwerk. Begünstigt wurde diese mit großen
Hoffnungcn aufgenommene und in Fachblättern lebhaft
nngepriesene Bauweise durch die Erfindung der Mann
staec1t-Eisen, deren übeniUs große MannÜdaItigkeit in
allerlri Leistenzierformen ans den allen Baulenten zu
gesandten MlIsterbüehcrn ersichtFcn wurde. Aber der
Erfolg war auch hier sehr fragwÜrdig und hatte vor
allem ein Aufblühen der Glasversicherungs-QeseIl
schaffen zur folge. :Es zeigte sich meist J1 ch kurzer
Zeit. daß die Sc!Jejbeil SprÜngo erhielten. deren Ent
stehung man vergeblich auf äußere Einwirkull ell
zurückzufÜhren suchte. Da war entweder die Scheibt;
zu "stramm" eingesetzt worden und die Scbeibe konnte
den Druck bei Zvsammenziehung des Rahmens in der
Kälte piellt ausgleichen. Oder die geringste Senkung
des Oebfiudes traf das starre'Eisen viel weniger wider
standsfähig als Holz bei gleichen Einwirkungen. 'Bei
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anderen Beispielen wirkte der Rost mit, der an den an
der Erneuerung des Anstriches nicht teilhabenden Innen
seiten der Eisenrahmen ungehindert sich entwickeln
konute und durch seine stetige Ausdehnung im Glase
ungünstige Spannungen auslöste. Am gefährlichsten
und unvermeidlichsten trat dieses Verrosten an dem
unteren wagerechten Schenkel ein. der dem Eindringen
des Wassers beIm Regen und Säubern der Scheiben
am me1istcn ausgesetzt ist. Mir ist e n faH bekannt.
wo I dem Besitzer eines städtischen Mietshauses, das
etwa 20 Schaufenster verschiedener Größe besitzt,. im
Laufe von zehn Jahren zwei Versicherungs-OeseJI
schatten den Vertrag kündigten. Die dritfe stellte vor
Abschluß der Versich"erung die Bedingung, daß alle
Scheiben herauszunehmen, abzuschneiden und auf etwa
acht Zentimeter hohe untere R.chenschenkel zu stellen
seien, eine forderung, die nach den zahlloscn Scheiben
schäden ebenso berechtigt als kostspielig war. Auch
hier also der Sieg des Hohes auf der ganzen Linie!

Man hat dem Holze vieHach Unrecht widerfahren
Jassen- besonders schreckt 'man die' Bauherren mn
dem Gespenst des Hausschwammes. Anch hier heißt
es aber: "Bange machen gilt nicht!" Und wer an die
Dauerhaftigkeit des Holzes nicht glauoen wHl und den
Stempe( der frühen Vergänglichkeit auf jedem fIolzbau
von vornherein' verzeichnet sieht, der betrachte die.
gut erhaltenen alten Hol7kirchcl1 aus dem 17. Jahr
hundcrt, die ohne Sicherung gegen Nässe mcist nur auf
großen P.indlingssteinen gegründet. vielfach auf
feuchtem' Untergrund stehen. Die Ausbesserungs
kosten, verteilt auf die 21/2 Jahrhunderte, waren kaum
größer als die bei steinernen Bauten. 'Wir stehen im
Zeichen des Heimatschutzes uud der .,sparS;JmelI Bau
weise--. Nach beiden RiclJtungen hin wird die RÜck
kehr zum trolze CITIpfchlcnswcrt erscheinen.

o ===== 0

AmtHches_
Neuregelung der Zementbewirtschaitung. fÜr die

Zementbewirtschaftung gelten mit Ausnahme des Ge
biets der Länder Bayern, \ /ürtternherg. Baden und
Hessen, für die bereits besondere Anordnungen erlassen
sind, kiinftig folgende Bestimmungen:

I.
Es findet eine amtliche Bedarfsennittlung und Zc

mentzuteilung fHr sämtliche Verbrauchergrilppen statt.
2.

für die Bedarfsermittlung und Zementzuteilunggelten folgende Grundsätze:
a) Die Zementverbraucher melden ihren Sedart

an Zement für den kommenden Monat bis zum 5. des
laufenden Monats an, und zwar für die nachstehenden
Verbrauchsgebiete bei den angegebene]1 SteHen:

1. FÜr Bergbau bei den Bergrevierbeamten,
2. für tiochbauten bei den Bezirkswohnungskom

missaren,
3. für Wasser- und Tiefbauten bei den Regierungs

präsidenten,
4. für Eisenbahnbauten bei den Eiscnbahndirektiollen,
. für Postbauten bei den Oberpostdirektionen,
G. für Kleinhandel bei den Bezirkswohnungskom

l1,issaren.
b} Die eingehenden Bedarfsanmeldungen werden

nach der Dringlichkeit gesichtet und an\ die Zentral
s'telIen wCitergcgeben., Als solche gelten für Ber!'bau
die : ObeTbergärnteJ" lind weiterhin das PreußIsche

Ministerium fÜr ffandcl und Gewerbe, iiir Hochbaut-en
und Kleinhandel der Reichskommissar für v.,rohnungs
wesen für Wasser::- Tief- und Eisenbahllbauten das
Preußi'sche Minish rj m der öffentlichen Arbeiten' und
für Post bauten das Rcichspostministerium.

c) In der ,Ende des laufenden Monats stattfinden
den ZemcntverteiJungssitzung wird die Erzeu.gungs
möglichkeit an tland der vom I eichskommjssar für die
Kohlenverteilung für die Zementindllstrie in Aussicht
gestellten KohIenmen.Q,"en festgestclIt und die geschätzte
Erzeugung des kommenden Monats nach einem in der
Sitzung festzustel1enden VerteilungsschlUsseI den zen
tralen Stellen zur Verfügung gestellt.

d) Die zentra1en Stellcn nehme.n die Unterver
teilung: auf die ihnen unterstehendtn SteHen (Berg
Ttvierbeamte, Bezirks\vohnungskommissare, Eisen
bahndirektionen, OterpostdirektioneH usw) vor, die
ihrerseits Uliter BerÜcksichtigung des dringendsten Be
darfs Bezugs chelne bis zur tIöhe der aUT den be
treffenden Verbral1chsbezirk entfallenden Menge aus
stcllcn.

3.
Bei den Ländern außer PreuB..:n treten an die

Ste1Je der zu 2 genannten Anmejdung- - 1Jnd Zuteilungs
behörden   ausgenommen fÜr fisenbahnbauten und
Postbauten die VOll den Landesregierungen be
stimmten Behörden.

4.
Vorstehende BestimmuJ1gen treten. soweit die Rc

darfsanmeldung in fra.ze kommt. surort, SO\veit die Zc
rnentzllwcisul1g in frage kommt. 3.\11 1. j'l'lär7. 1920 in
Kraft. fÜr die Zuweisung VOn Zement im Monat fe
bruar 1920 geItcn die hisbedgen Bestimmungen,

Be r I in. den 29, Januar 1920.
Der l( eie h s \\' i r t.s c h a fis Ir! i n i S 1 C 1'.

(R,-A. Nr. 25.)
Für die Praxis.

ßetonhehälter für Öle. Nenne arnerikanische Ver
suche haben festgc.\telIt. uJ.ß M.iner lIöle keine Se
schadfgUl1gel1 an den BehÜlierwtinuen ycrurs£!chen. In
Öl gelagerte Ver-"l1ch.<okorper wie;.; n p;lch 13 Monatcn
fa"t die gleiche Bmchfestif::kcit auf \vie die nicht in Öl
geJag-f'ften Verg-Ieicl! korper. PilanzL'l1- Hud Tierüie er
fordern j(>dnch Vorsicht: \venig:o;:tclJs !1:1hcll sich bei
Koko.t:l1URöl und öl aus ..saiJHJoIL\.' kleine Besc!tÜdigun
gen der \Vi:inde gezeigt. fs ."cheiut deshalb geboten,
bei derm-tigen OIen vor der RaumdilhrmlK stets gL'
nügend sichere Versul'he anzuordnen. Pr.

Biicn rschau.
EifJWl1run  in die Nomographie. Zweiter Teli: Die

Zeichnung als Rechenmaschinc. von Pa l! I Lu c k e y ,
Oherlehrcr am sUicHischen Gvmnasiu01 zu Elherfe!d.
Mit ::14 Piguren im Text, M::tth"'ITi=atisch-ph:vsika!ISchc
B;1-liolhek, Dond 37. Kort. 1.40 d!/. Hierzu Teue
rutTgszl1sch1ägc eies Verlages lind der B1!chhanjlun
g-:'n. Ved;1(( von B. O. Tcubner in Leipzig und
Bedin. 19;9.

Der zweite Teil der in Teubuers i'vlntllematisd,l
phv<::;bli<:cher BinIiothek crsc!lipl1ellen Emführung 1!l
eHe Nomographie 'behandelt dH.: Zeichnung als  ec en
ma<:.('hit1e unrl bemijht sich, nn f'inf,when, durc:hs1chtJgen
Bdsnicl"n dem Leser einen Begriff von \].fesen und
'.Vert eier fUflktionalen Pn.piere uni der Rechenblätter
oder Nomogramme. insbesondere der FtnchtHnientafe1nzu geben. d.



Stali
--- 82 

r

Eisenbetonplatten bei beschränktem ',ufwand
VOn Baustoffen,

Von Profes or ,\1artin Preuß.,
1. Zement beschränkt. Die Platte ist unter

voller Ausnutzung der Festigkeit des Retons und des
Eisens möglichst diiI1  zu halten; es bt zu reclinen

], h a = " l' [I +Vl + 7' :r;-   J
2. j,   I . (h - a), wohei 1 in m, p in t(qm (ße
lastun,l{ ohne das Eigengewicht dCLiPlatte) einzusetzen
ist. Man erhält h - a in cm :llI1d flO in qcm für
1,00 m Breite. I 'iir und y kann genau genug
gesetzt werden bei

fr6aufJieg-enden durchlanf nden Plafl"n
Randft'lct< Mittelf..Jd

0,254 0,184 0,145329 454 576
0,282 0,205 , 0,161295 410 519m 8 11 13

Zahlenbeispiel. freiaufliegende Platte,l == 2 m,
p  'I,O t/qm,,, 0,254, 0   329, 1   0,556.

h - a   0,254. 2,00" (I + VI + 32   4 ), 2,0,0- = 10,5 cm
f, = 0,556 . 10,5   5,84 qcm ß = 1,5 "

h   ]2,0 cm,100 '
= - i3,5 Eisen von 10 mm 0 mit f  = 5,82 qern.

Spannu ngsn ach wc iso

- 15.5,82 ( _ t -'- V   tO  tO,5 ) _ _x--   ,] 15 58Z-- - 3,0 cm
h-a-xr3=105' 12   93

M   'I,' ],00' 2,00 . (1000+ 12 .24)"200 =' 64500'cmkg2 . 64500
Ub = 100.3,5 :<J.3 = 40 kg/qcm
u, =   5   = 1190

5,8" . 9,3
100 qm Platten erfordern 100 0,120 = 12,000 cbm
Beton und 100. 5,82 ' 0,785 = 457 kg Eisen, und
kosten bei einem Betonpreise voiJ 200 MarK:/cbm

und einem Elsenpreise von 350 Mk.;100 kg
12,000 . 200 + 457 . 3,50 = 3998 Mk.

2. Ei"en beschrankt. Es ist z. B. nu r eine be
stimmte Eisenstärke in beschränkter Menge greifbar.
also durch die höchstzulässige Teilung von 15 cm
fe ge g e ben. Dann ist zu rechnen

]ß aus M =   vgl. unter Im

3'"=024,_ . ( f,  - 1 ), P + 40 3600 ' l'

4.0=0032, f . (    _I ) '" p+40 2400. I'
5. (Jb = u + V    + 11 6. S = . -

Oe + 15. Ob

7. h - a = -    p in kgjqm tin m" fUr He ist100 S' I'b .,
stets der höchstzulässige Wert (1200 oder 1000) ein
zusetzen t um das Eisen voll auszunutzen. u wird
stets sehr klein gegenüber " (meist wenig verschieden

/Je : Ob = 1200 : 40
7 = 0,556

"e ; f1b = I UOO : ,15
7 = 0.602

von 1). sodaß man auch die ,Rechnnng abkürzen
kann durch
8. "b 00 V oder besser Ub = 1 + VI + -:

Zahlenheispiel. Wie vorher 1=2,00 m,
p   1000 kg/qm, m   8, "e = 1200 kg/qcm; außer
dem seien Eisen von 8 mm 0 in beschränkter Menge
gegehen, also f, = 100 0,8" 14 = 3,34$qcm. Es wird15

" = 0 24 .J,3  200 ( 3,34 8_ )200 - 1 ) = l' 14' 1040 3600, 2,00' ,
,  0032. 3,34 ' 1200' . ( 3,44 8  _ I ) = 345' . 1040 "400 2,00' .

'b = 1,1 + ]11; 1 + 346 - 19,7 kg(cm15 19,7 '
s = 'f20 o + 15 ' 19, 7 = 0,198

3,34 2 1200
h - a = "lC0 - ' 0:T9819,7 = 20,5 cm

a = 1,5"
h = 22,0 cm,

Spannungsnachwe is. ,_
x =   ( - 1 + V I +  . 20,5 ) = d 1100 15. 3,34 ., cm

h - a - xj3 = 20,5 - 1,4 = 19, I cm
M   1/8 1,00 2,00' (1000 + 22 ' 24) , 200

= 76400 ,:mkg
kg/qcm

2. 76400
Ub   jQO 19,i = 19,5

76400
0, = 3,34 19) = 1194 kg qcm.

100 qm Platten erfordern IOD 0.220 =
22,000 Betun und 100 3,34 0,785   262 kg Elsen,
und kosten 22,000' 200 + 262 3,50 = 5316 Mark.

3. PI.ttenstärke blschränkt. Die nnter 2. be
rechnete Platte darf nur 16 cm. stark werden. also
ist gegeben h - a = 14,5 cm bzw. 1] =- 16 cm.

Man rechne
9. Q   I. (p + 24 ' h) 1 in m, p in kg/qm,

h in cm10. M   118 Q' 1 I in cm
11, h - a - x/3 = rd 0,9 . (h - a)
12 f = _ _ M----",--

'e H,' (h - a - x/3)
100. d" ',/4"'

13. Eisenteiiung e = -I; - d Eisen-Durchm.
Die genaue Rechnung erfordert die unbequeme

Lösung einer Gleichung dritten Grades; die Annaltme
11.  ersetzt di se und genügt fast stets.

Zah I e n b eis p i el. Zalllenwie vorher; h = 16 cm,h - a - 14,5 cm.
Q = 2,00 (1000 + 16' 24)   2768 kg
M = 1/8 ' 2768 . 200   69400 cmkg
h - a - x/3 = 0,9 14,5 = 13 cm

69 400
f, = 120013 = 4,44 qcm

100 08 2 , ',i4
e =   4'- = 11,5 cm

Spann]] ngs nach weis.

- 15, 4,44 ( _ V 2. 100 14,5 ) _ 'x-  1 + 1 + ,44 -3,8cm
h - a xj3 = 14,5 - 1,3 = 13,2..
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2 69400

ab =, WO:-3,8 . 13,2 = 28 kgjqcm
69400tJe=

4,44' 13,2
100 qm Platten erfordern 100 0,160 =

16,000 cbm Beton und 100 . 4,44 . 0,785 = 349 kg fisen,
und kosten ID,OOO' 200 + 349'3,50 = 442U Mark.

4. PlaUe der geringsten Kosten für Zement
und Eisen. RechnufiK wie unter 1.: Die dünnste
Platte ist stets dic billigste.

Beispiel: Die Ko...tcn für'
betragen bei gleicher Nutzlastnach Rechnung 1. 2.

Mark 39,<)8 53,16
dünn ,te dickste

Die Zahlen zeigen deutlich, daß
der Plattenstärke wachse 11,

= 1182

1,00 qm Platte
und Stützweite

3.
44.20

mittlcn: Platte.
die Kosten mit

o ====== l

\ t:r \.llh_\1\.IIC,::,
Für die PraxIs.

Blltzscbutz für Gebäude aus Eisenbeton. Die An
lage moderl,1er Blitzableiter läuft darauf hinaus, mÖg
Hellst al1e gröBeren E,senteile, im Im ern eines Ge
bäudes mit dem I31itzabl iter Zu. veJ-binden. Die Ge
bäude sind nämlich auf diese Weise ausgezeichnet vor
BJitzschJägen gescbützt. Daher werden auch Eisen
betonbauten keines besonderen Schutzes bedÜrfen,
wenn man schon bei der Erstellung derselben darauf
sieht, die Eisene;nIagen vor dem t)instampfen des Be
tons ZUSammen zu verbinden. . Für den fall, daß das
Dach ebenfalls aus Eiscnbeton besteht, wird man sogar
überhaupt ohne Auffangevorrichtungen auskommen, in
sofern man aus der Dachfläche emporragende kurze
tiseneinlagcn anbringt, die mit denen des Baues in
Verbindung stehen. Ist eine andere Dachkonstruktion
vorhanden, so sind naturI.ch besondere Dachleitungen
anzubringen und mit den vertikal liegenden Eisen
stäben und anderen Metallteilen des Gebändes, wie Ab
fallrohren, Dachrinncn, Rohrnetzeh USW., zu verbinden.

Besondere Gebäudeleitungen können also entbehrt
\verden, doch ist stets darauf zu achten, daß die Eisen
einjagen zllsammenhängende, mehrfach verzweigte
Leitungen von den Auffangstangen unmittelbar zu den
Erdungen darsteIlen, und daß auch d:e inneren mit den
äußeren Metallteilen in Verbindung stehen.

Sind im Innern des Gebäudes Rohrleitungen, z. D.
Wasserleitung, vorhanden, so sind dieselben möglichst
an mehreren Stellen, hauptsächlich' aber am unteren
Ende, anzuschIießen. Diese Verbindung ist aus dem
Grunde herzustellen, weil \\1 asserIcitungen dem Blitze
einen guten Weg zur Erde geben und von ihm daher
mit VotJiebc aufgesucht werden.

Am besten und biJIigstcn werden etwa fehlende
Vefbindungsleitungen ans ungefähr 5 mm starkem
Bandeisen hergestellt, wohingegen für die Auffange
ansätze ein Durchmesser von 10 cm Rundeisen aus
reichend ist.

Prof. Ruppel hat über derart "vereinfachte BHz
ableiter" e:n Buch veröffentlicht, das die Anlage treff
lich behandelt.   Ein Eingehen auf weitere Einzelheiten
gehört jedoch nicht in den Rahmen dieser Zeilen.

Ing. K. T.

'.. . _'._::"", :.,' ..,  Jicherschtiu. ."'''.':
. Eisen im flachbau: Ein Taschenbueh mit 'Zcichnunge'!1,

ZusammensteIlungeI1; und Angaben üb'er die 'Vcr
wendung von Eisen im Hochbau: Herausgegeben
vom Stahlwerksverband, A.-O., in Düsseldorf. fünfte,
völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. __
Verlag von Julius Springer in Berlin. 1920. Preisgeb. 16 Mark. ,

Lie neue Aufjage ist gegen die jrühcre nicht nur
.allein v6liig neu bearbeitet, sondern sie ist auch be
deutend erweitert worden. Völlig neu ,auigenommen
ist beispielsweise der Abschnitt VIII, mit dem Zweck,
dem Eisenbauer Berechnung und Entwurf eiserner
faehwerkbinder, Vollwandrahmen, Wellblcch- und
Glasdächer bedeutend zu erleichtern und zu verein
fachen. Der Bauingenieur, insbesondere der Eisenfach
mann wird das VJerk  ern für seine Arbeiten benutzen
und in ihm ein gutes Iiilfsmitte! finden. Auch die Aus

.stattung des Buches i   durchaus anzuerkennen undgediegen. D. O.
====== 0

'.

()aLJtechnl cht: MitleiLI[ g n.
ErhöHung der Festigkeit bei Lehmbauten.

Die sehr geringe festigkeit der aus gestampftem
Lehm oder aus Lehmziegeln hergestellten Bauteile ist
neben ihrer Empfindlichkeit für Witterungseinflüsse ein
großer Nachteil und die Aufgabe, hienür eiJl zweck
mäßiges, nicht zu teures Abhilfemitte! zu schaffen, hat
schon viele Erfinder beschäftigt. Eine außerst wesent
liche Verbesserung dieser Fehler scheint nun in der
Verwendung von Suliirlauge für den Lehmbau ge
funden zu sein. Das Verfahren besteht darin, daß unter
Zusatz von Sulfitlauge und unter Zusatz beliebiger
TI ich t hygroskoPischer Stoffe, wie Schlackcllmehl,
Torf, Spreu' usw., der Lehm gehärtet wird. Eine Probe,
die der Erfinder Vi. PhiJippsthal in Rerlin-Grunewald,
IiubertusalIee 6, der Schriftleitung zugehen ließ, be
stätigt das gute Ergebnis der Erhöhung der Lehm
härtung und auch das foJgende Gutachten der chemisch
technischcn Versuchsanstalt bei der Kgl. Porzellan
manufaktur jn Charlottenburg spricht sich nur gün tig
aus:

Charlottenburg, den 10. Dezember 1919.
Herrn Pbillppsthal, Berlin-Orunewald.

Ihrem Wunsche gemäß haben wir einen gewöhn
lichen Lehm mit der von Ihnen eingelieferten Suliitlauge
versetzt, aus der Masse kleine Probesteine angefertigt
und diese sowobl bei 250 bis 300 Orad Celsius als auch
bei 700 Orad Celsius gebrannt. Der Zusatz der Sulfit
laugc geschah in der Weise, daß dem Anmachewasser
6 v. H. derselben zugefügt und der Lehm mit diesem
verarbeitet wurde. Zum Vergleich wurde der nur mit
Wasser, ohne jeden weiteren Zusatz verarbeitete Lehm
mit erhitzt.

Die bei 250 bis 300 Orad Celsius erhitzten Proben
die unter Zusatz von SuJHtlauge hergestellt waren:
zeigten eine braunschwarze färbung und besaßen eine
erheblich größere Härte und festigkeit, als die ohne
diesen Zusatz hergestellten. Nach dem Brennen bei
700 Grad Celsius, einer Temperatur, bei der die
organischen Bestandteile der SuIfitIauge vollkommen
verbrannt waren, war ein derartiger Unterschied nicht
zn bemerken.

Im weiteren Verlauf unserer Versuche benutzten
wir nicht nnr 'Sulfitlallge als Zusatz, sondern fiigten
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gleIchzeitig eine gcwisse Menge des' von Ihnen einge
lieferten Kohlepräparates hinzu.

Ihrem Wuu.sche entsprechend stellten wir folgende
Versuchsrnischung her:

100 Uew.-Teile gewöhnlicher, ziemlich plastischerZiegel ton, ,
2 Uew.-Teile feinverteilte Kohle,
3 Ucw.-Teile Sltlfitlauge;

ferner:
100 Oew.-Teile starksandiger Lehm aus der Um

gegend von Berlin,
3 Oew.-Teile feinverteilte Kohle,
3 Oew.- Teile Sulfitlauge.
Diese beiden Mischungen sowie die beiden unvcr

setzten RohmateriaJien wurden mit der zur Formgebung
erforderlichen Wasserrnenge durchknetet und zu kleinen
Probest einehen verformt. Diese wurden an der Luft
getrocknet, hierauf Jangsam auf 200 Grad Celsius er
hitzt und diese Temperatur eine Stunde lang konstant
gehalten, worauf die Proben im Ofen langsam er
kalteten. In gleicher Weise wurden die ohne, Zusätze
verarbeiteten MJtcrialien behandelt.

Die Ihucn am 8. Dezember hier ausgehändigten
Proben sind foJgelldermaBel1 bezeichnet:

3 ---= pJastischer Ziegeiton ohne Zusätze,
4 = plastiscl1er Zicgc1ton mit 2 v. H. Kohle und

3 v. H, Sul!it1augc,
I = sandiger Lehm oh11e Zusätze,
11 :::: sandiger Lehm mit 3 v. H. Kohle und J v. H.

Sulfi!1auge.
Es zeigte sich nlln bei den Versuchen, daß die

Proben, welche Sulfitlauge und -Kohlenstoff enthielten,
sowohl nach dem Trocknen als anch bcsonde-rs nach
dem Erhitzen auf 200 Grad Celsius eine bedeutend
grÖßere Här(e aufweisen als dje ohne diese ZusäÜe
verarbeiteten und in gleicher Weise behandelten
Materialien. Besonders auffallend war der Unter
chied bei dem sehr mageren, stark sandhaltigen Lehm,
der sich nach dem Trocknen lind auch nach dem Er
hitzen als ziemlich leicht zerreibIich erwies, dem jie
erwähnten Zusätze dagegen eine solche Härte ver
liehen, daß seine Oberfläche nur schwierig mit einem
J\ esser abgeschabt werden konnte.

Es ist 3J1zunehmell, daß die Tats:1chc der Zu
nahme (kr I-Iärte und Festigkeit eines gcw6hnlicheIJ
Tones oder Lehmes Jurch ,den Zusatz vOll SulfitJaugc
a]]ein oder in Verbindung mit feinstverteilter Kohle (ist
nur als solche bezeichnet wonlen) ein sehr brauchb::tres
Mitte! an die Hand gibt, um u n ge b r a n n t e
Ziegel von größerer Haltbarkeit herzustellen. In
vielen fälJen wird hierfür wohl nicht einmal eine
Erhitzung auf 200 bis 300 Grad Celsius no'twendig sein,
sOJH.lern ein einfaches Trocknen genügen. Die in
beiden fäHen eintretende Ersparnis an Brennmaterial
gegenüber den Üblichen bei 'etwa \gOO Grad Celsius
gebrannten Ziegeln ist natürlich sehr bedeutend.

Bestimmungen der Druckfestigkeit sowie des Ver
haltens gegen atmosphärische Einflüsse (auf Regen,
Frost usw.) wurden von uns nicht vorgenommen,
würden sich iedoch bcl der Wichtigkeit der be
handelten frage für das Bauwesen empfehlen,
Chemisch-technische. Versuchsanstalt bei dcr staatl.

Porzellan-Manufaktur.
Dcr Vorsteher gez. i. V. Dr. R. R i e k e.

Die Steine sind 5-6 Tage nach ihrer Herstellung,
,0 h n e je g 11 ehe Er hit z u n g vollkommen fest,
trocken und gebrauchsfertig. Der Verbrauch an

Sulfitlauge ist ziemlich gering. Auch für GipS
eignet sich die Anwendung der Lauge vorzüglich.
Eine uns gesandte Probe von mit Sulfitlauge ange
machtem' Gips, die nicht gepreßt, sondern nur gego"Ssen
war, zeigte eine außerordentliche Härte und .Festigkeit,
so daß anch bei diesem Baustoff eine erhebliche Verbesscrung erzielt wird. '

Einem Schreiben des Erfinders entnehmen wir, daß
er, nach einer Vereinbarung, die zwischen ihm und dem
Ministerium für Volkswohlfahrt getroffen word0n ist,
seine Einwilligung zur Bekanntgabe des Sulfitver
fahrens durch ein amtliches Merkblatt unbeschadet
seiner PatentansprÜche gegeben hat. Bauten werden
durch die bekannte liärtel-Baugesellschaft zurzeit :mf
Anordnung der Behörden ausgeführt. perner erklärt
er in diesem Schreiben, daß in ver."chiedenen Zeit
schriften unrichtige Angaben über sein V erfahren ge
macht worden seien (wird zurzeit gerichtlich verfolgt).

Das Schreiben lautet weiter:
Bezüglich der vielfach unter allen möglichen

Narn' n angepriesenen Wasser abweisenden Mitteln
Kebe ich fOlgendes bekannt.

Man stelie eine Emulsion aus Ton und Teer oder
beliebigen anderen Bitumen, Abfallölen, her und über
streicht die getrockneten Wände oder Steine damit.
Diese nehmen nach dem Trocknen durchal!s kein
\\iasscr mehr an. Auch Dachziegel kann man nach
meinem Verfahren, vorher hergestellt, auf diese Weise
wasserdicht machen.

Man nehme zuerst ein Quantum Wasser und
schütte nntcr Umrühren Ton (gemahlen) hinein, nicht
etwa ungekehrt. da dann der Ton sich zusammenballt
und im \Vasser schwer aufzulösen ist.

Dann gieße man eine Portion Teer hinzu und
rÜhre um, bis man eine g-raue Paste erhält, auf der
man keine Teerkiigelchen mehr mit dem bloßen Auge
wahrnehmen kann. Nun kann 'man wieder Wasser
oder auch Tcer nachgeben und rÜhrt gut um, Beim
Gebrauch überzeuge man sich davon, ob die beliebig
mit Wasser verdiinnbare Ton- Teer-Emulsion genügend
Pettgehalt hat, jndcm man einen Probestcill damit be
streicht, g-ut trocknen läßt und dann dem Wassel" aus
setzt. Die getrocknete Emulsion nimmt bei richtiger
Konzentration absolut kci l \\fasscr mehr an.

Man kann beliebige farbstoffe beigebcn, sogar
Erdfarben, auch Teer oder Asphalt, olme jeglichen
TonzlJsatz in gleicher \ /cisc hergestellt, verwenden.

Hierdurch fäilt das häßliche Aussehen dcr Teer
anstriche bei gleich guter Wirkung weg und kann man
beliebig darauf andere Parben anstreichen. Steine an
sich hiermit gleich wetterfest zu machen, ist wegen
des zu großen Materialverbrauchs unratsam, außerdem
werden die Steine leicht brüchig. Die erhobene Lizenz
ist ganz verschWindend gering und steht der Syndikus,
Herr Rechtsanwalt Preuß, Schneidemühl, zu Auskünftenzu Diensten," deo
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